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Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 

Einen Öltank besitzen und sich rundum sicher fühlen können. 
 

 
Diese Unterlage ergänzt die Kundeninforma-
tion 890Gp zur Gewässerschaden-Haftpflicht-
versicherung.  
 
Bei der Absicherung mit der Gewässerschaden-
Haftpflichtversicherung sind die folgenden 
Rahmenbedingungen zu beachten.  
 
Gesetzlicher Rahmen 
 Wasserhaushaltsgesetz (§ 22 WHG) 
 Danach haftet jeder Inhaber eines Öltanks 

unbegrenzt für Schäden, die durch auslau-
fendes Öl aus seinem Tank entstehen. 

 
Geltungsbereich 
 Besitz und Gebrauch von Anlagen zur Lage-

rung von Heizöl am Versicherungsort  
 Schutz vor Ansprüchen aus der gesetzli-

chen Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers  

 
Versicherungssummen 
Wahlweise je Schadenfall bei Personen-,  
Sach- und Vermögensschäden bis 5, 15  
oder 50* Mio. EUR 
(*Höchstersatzleistung: 15 Mio. EUR je  

geschädigte Person, 15 Mio. EUR für  
Vermögensschäden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versicherte Personen 
 Inhaber einer Anlage zur Lagerung von  

gewässerschädlichen Stoffen 
 Personen, die bei unseren Versicherten an-

gestellt und mit der Verwaltung, Reinigung, 
Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 
Grundstücke betreut sind  

 
Versicherte Sache 
 Außergerichtliche Gutachterkosten  
 Schäden an unbeweglichen Sachen, wenn 

Stoffe bestimmungswidrig aus der versi-
cherten Anlage ausgetreten sind (nicht ver-
sichert sind Schäden an der Anlage selbst) 

 
  

 

 
xxx  
ist einfach. 

Zum internen Gebrauch 
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Produktvertriebsinformationen  
 
Vertriebsstrategie 
Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 
ist auf den Privatkundenmarkt ausgerichtet. 
Mit dem Ziel einer nachhaltigen Kundenbin-
dung und einer hohen Kundenzufriedenheit 
stehen beim Vertrieb dieses Produktes die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden im Mit-
telpunkt der Beratung. Mit Hilfe einer struktu-
rierten, ganzheitlichen oder anlassbezogenen 
Beratung werden dazu die individuellen Be-
dürfnisse, Ziele und bestehenden Absicherun-
gen der Kunden erfasst. Das Produkt eignet 
sich für den Vertrieb im definierten Zielmarkt 
durch Sparkassen-Berater, den Außendienst 
und Angestellte der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen sowie ggf. weitere ausgewählte Ver-
mittler. Infrage kommt dabei die persönliche  
oder telefonische Beratung, aber auch der Ver-
trieb über Online-Kanäle. 
 
 

 
 
Produktgenehmigungsprozess 
Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 
wurde nach einem extern geprüften Produkt-
entwicklungsprozess der Sparkassen-Versiche-
rung Sachsen entwickelt. 
 
Kosten und Risiken 
Den Versicherungsbeitrag können Sie dem  
Antrag entnehmen. In diesem sind die üblichen 
Abschluss- und Verwaltungskosten enthalten. 
Mögliche Risiken können den Produktinforma-
tionsblättern zu Versicherungsprodukten im 
Rahmen des Antragsprozesses entnommen 
werden. 
 
Zielmarktdefinition 
Jeder mit einem Öltank. 
 
 
 


